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Antrag auf Erstattung von 

Schülerbeförderungskosten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
 
 
 
 

 

 

– Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen – 

Landkreis      Leer 
Kreisverwaltung
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Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz) Telefonnummer 

Postleitzahl, Ort (Hauptwohnsitz) Ortsteil (Hauptwohnsitz) 
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1) 

Name, Vorname Telefonnummer (falls abweichend) 

Adresse (falls abweichend) 

 

 

2) 

Name, Vorname Telefonnummer (falls abweichend) 

Adresse (falls abweichend) 

 

in    
(Ort, Ortsteil)                                                                             (Straße) 

In der Zeit vom                                              bis zum                                              ist mein Kind mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zur Schule gefahren. Eine Schulfahrkarte wurde für diesen Zeitraum nicht ausgegeben. 

Ich beantrage eine Fahrkostenerstattung, weil wir verzogen sind 

von (Ort/Straße)    

nach (Ort/Straße)    

Sonstige Begründung    

Für die Beförderung zur Schule sind in diesem Zeitraum Fahrtkosten in Höhe von insgesamt    

entstanden. Die Belege sind beigefügt. 

Den Erstattungsbetrag bitte ich auf mein Konto 
 

DE 
(IBAN)                                                                                                              (BIC) 

bei der                                                          zu überweisen.     Kontoinhaber   
(Name der Bank) 

 

Hiermit versichere ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Die umseitigen Hinweise zu diesem 
Antrag habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 

 
Ort                                                                               Datum                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Zweck der Beförderung:

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers geboren am 

Landkreis Leer 

Amt für Schule und Bildung

Turnerweg 1

26789 Leer

E-Mail:   schuelerbefoerderung@lkleer.de

Schulbesuch Betriebspraktikum

€

Telefon: 0491 926-1342 / 0491 926-1345
Fax:  0491 926-91342 / 0491 926-91345

Mein Kind besucht die Schule/Betriebspraktikum  



N
u

r 
v
o

n
 d

e
r 

S
c

h
u

le
 a

u
s
z
u

fü
ll

e
n

 

 

Im Abrechnungszeitraum besuchte die Schülerin/der Schüler 
 

                                                                                          die Klasse   
Name, Vorname 

Der Schulbesuch war                regelmäßig.                 unregelmäßig. 

 

 

erhalten. 
 

 

nach § 63 Abs. 3 NSchG vor 
 

(Kopie ist bereits übersandt oder beigefügt). 

 
Bei Besuch der 1. Klasse der Berufsvorbereitungsschule: die Schülerin / der Schüler hat 

 
Realschulabschluss                keinen Realschulabschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulstempel, Unterschrift                                                                       Ort, Datum 

 
 
 
 
Hinweise für die Erstattung von Schülerbeförderungskosten 

 

Fahrkarten sind als Nachweis beizufügen. Bitte kleben Sie diese monatsweise und chronologisch 

auf Beiblätter. 

2.  Die nachgewiesenen Fahrkosten werden nur im tatsächlich notwendigen Umfang, d. h. im Rahmen der 

günstigsten Tarife und Linien anerkannt. 
 

 
 

Der Landkreis Leer rechnet zu zwei Terminen im Jahr ab. Die Anträge sind spätestens am 15. 

Dezember und am 15. Juli bei der Schule oder im Schulamt abzugeben. Fällt der 15. August in die 

Sommerferien, ist der Antrag in den ersten sechs Tagen nach Beginn des Unterrichts abzugeben. 
 

 
 

4.   Anspruch: 

(Gem. §114 Absatz 1 Satz 2 Nr.1-4 Niedersächsischer Schulgesetz (NSchG) in Verbindung mit der 

Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Leer vom 20. Mai 1997 in der Fassung vom 

22. September 1997) 

Einen Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg haben 

Schülerinnen und Schüler der Vorklasse, des Schulkindergartens, des 1.-10. Schuljahrganges der 

allgemeinbildenden Schulen (einschließlich Ersatzschulen), der Berufseinstiegsschule sowie der 

ersten Klasse von Berufsfachschulen, soweit die Schülerinnen und Schüler diese ohne 

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss- besuchen. 

 

1.  Die Kosten werden nur anerkannt, wenn sie anhand von Fahrkarten nachgewiesen werden. Die 

3.   Ausschlussfrist: 

Sie / er hat für den Besuch unserer Schule am                               eine Schulfahrkarte 

 

Es liegt eine Ausnahmegenehmigung 

Eine Schulfahrkarte für den Besuch unserer Schule wurde nicht ausgegeben.
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